
    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

  

 

   

 

  

      

 

 

  

  

   

 

   

  

  

 

Sachplan Asyl (SPA) – 20.12.2017 
Objektblatt BE-2 

Bundesasylzentrum Kappelen 

Ausgangslage 

Nutzung vor 2017 Der Perimeter befindet sich 

teils in einer Arbeitszone, 

teils in einer Mischzone mit 

Überbauungsordnung. Auf 

der Parzelle befindet sich 

ein Durchgangszentrum des 

Kantons. 

Kanton Bern 

Gemeinde Kappelen 

Grundeigentümer Kanton 

Fläche bis ca. 1.3 ha 

Festsetzung 

Infrastrukturtyp Bundesasylzentrum (BAZ) 

Zweck Der Standort dient primär der Unterbringung von Asylsuchenden. 

Vorgesehene Nutzung Die Anlage wird für bis zu 270 Schlafplätze und die nötigen Arbeitsplätze 

ausgelegt. 

Rahmenbedingungen 

Infrastruktur 

Das BAZ besteht aus dem Perimeter mit dem bisherigen 

Durchgangszentrum des Kantons. Für die neue Nutzung sind 

Umbauarbeiten sowie Erweiterungsbauten vorgesehen. 

Rahmenbedingungen 

Betrieb 

Keine Besonderheiten. 

Erläuterungen 

a) Koordination mit dem Kanton Bern und den betroffenen Gemeinden 

Der Kanton und die Gemeinden Kappelen und Lyss unterstützen die Schaffung eines 

Bundesasylzentrums an diesem Standort. 

b) Vertragliche Situation 

Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum des Kantons, dieser hat einem Verkauf bereits 

zugestimmt. Weitergehende Regelungen zum Betrieb des BAZ sind nicht Teil des Sachplans und 

werden in einer gesonderten Vereinbarung geregelt. 

c) Infrastruktur / bauliche Massnahmen 

Im südlichen Bereich des Perimeters wird aktuell ein kantonales Asylzentrum betrieben und das 

östlich davon gelegene, kleinere Gebäude durch den Verein Asyl Biel & Region genutzt. Die beiden 

nördlich gelegenen Hallen eignen sich nicht für eine Umnutzung. Sie werden abgebrochen und 

durch Neubauten ersetzt. Nördlich angrenzend befindet sich der Werkhof „Grien“ der Gemeinde 

Lyss. 

Die bestehenden Unterkunftsgebäude des kantonalen Durchgangszentrums werden neu als 

Bundesasylzentrum genutzt und durch Neubauten ergänzt, um bis zu 270 Schlafplätze zur 

Verfügung stellen zu können. Es sind wenige Arbeitsplätze für Verwaltungstätigkeiten und alle 

nötigen Arbeitsplätze für den Betrieb des Zentrums (Betreuung, Sicherheit, etc.) vorgesehen. Für 

die neue Nutzung sind Um- bzw. Ausbauarbeiten in den bestehenden Gebäuden vorgesehen. 

d) Betrieb 

Die Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist genügend. 
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